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Satzung 
zur Änderung der Kindergartenordnung 

vom 22.07.2024 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2, 11 und 13 des Kommunal-
abgabengesetztes für Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat der Gemeinde Aichwald am 22.07.2024 

folgende Änderung der Kindergartenordnung vom 9.11.1998, zuletzt geändert am 22.01.2024 beschlossen:  
 
 

Artikel 1 
 

§ 6, Absätze 1-7 der Kindergartenordnung erhalten folgenden Wortlaut: 
 

§ 6  
Kindergartengebühren 

(1) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind im Regelkindergarten (täglich 7:30 – 13:00 Uhr 
und ein Nachmittag von 14:00 – 16:30 Uhr): 

 

Anzahl Kin-
der in der 
Familie 

Gebühr für 
Kinder über 3 
Jahre 

Gebühr für 
Kinder unter 3 
Jahre 

1 148,00 € 296,00 € 

2 115,00 € 230,00 € 

3   78,00 € 156,00 € 

4 und mehr   26,00 €   52,00 € 

 
 
 
(2) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit 

ohne Mittagessen (täglich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 185,00 €             

2 144,00 € 

3   97,50 € 

4 und mehr   32,50 € 

 
 

(3) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit mit 
Mittagessen (täglich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 260,00 €             

2 219,00 € 

3 172,50 € 

4 und mehr 107,50 € 

   
(4) Bei Inanspruchnahme des Ganztageskindergartens (kann zur Betreuungszeit der Verlängerten Vor-

mittagsöffnungszeit hinzu gebucht werden) für Kinder über 3 Jahre (Mo.- Fr.  bis 16:30 Uhr inkl. Mittag-
essen) zusätzliche monatliche Gebühr je Kind zu den Gebühren nach Absatz 3: 
 

Anzahl Kin-
der in der 
Familie 

Gebühr 
für 5 
Tage 

Gebühr 
für 4 
Tage 

Gebühr 
für 3 
Tage 

1   98,00 €             78,50 € 59,00 €             

2   76,00 € 61,00 € 45,50 € 

3   51,50 € 41,50 € 31,00 € 

4 und mehr   17,00 € 14,00 € 10,50 € 
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(5) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Kinderkrippe und Altersgemischten 
Gruppe für Kinder von 1-3 Jahren: 

 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr (täglich 
von 7:00 – 12:00 
Uhr, ohne Mittag-
essen) 

Gebühr (täglich 
von 7:00 – 12:00 
Uhr, inkl. Mittag-
essen 

1 365,50 € 418,50 € 

2 271,50 € 324,50 € 

3 183,50 € 236,50 € 

4 und mehr   72,50 € 125,50 € 

 
 

(6) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Kinderkrippe und Altersgemischten 
Gruppe für Kinder von 1-3 Jahren: 

 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr (täglich 
von 7:00 – 14:00 
Uhr, inkl. Mittag-
essen) 

1 536,00 € 

2 411,50 € 

3 295,00 € 

4 und mehr 148,50 € 

 
 

(7) Bei Inanspruchnahme der Ganztageskinderkrippe für Kinder von 1-3 Jahren (Mo – Fr. 16:30 Uhr inkl. 
Mittagessen) betragen die Kindergartengebühr monatlich je Kind:  

 

Anzahl Kin-
der in der 
Familie 

Gebühr 
für 5 
Tage 

Gebühr für 
4 Tage 

Gebühr 
für 3 
Tage 

1 678,50 € 650,00 € 621,50 € 

2 517,50 € 496,00 € 475,00 € 

3 366,50 € 352,00 € 338,00 € 

4 und mehr 177,00 € 171,00 € 165,50 € 

 
 
 

Artikel 2 
 
 

§ 6, Absätze 1-7 der Kindergartenordnung erhalten folgenden Wortlaut: 
 

§ 6  
Kindergartengebühren 

(1) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind im Regelkindergarten (täglich 7:30 – 13:00 Uhr 
und ein Nachmittag von 14:00 – 16:30 Uhr): 

 

Anzahl Kin-
der in der 
Familie 

Gebühr für 
Kinder über 3 
Jahre 

Gebühr für 
Kinder unter 3 
Jahre 

1 159,00 € 318,00 € 

2 123,00 € 246,00 € 

3   84,00 € 168,00 € 

4 und mehr   28,00 €   56,00 € 
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(2) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit 
ohne Mittagessen (täglich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 199,00 €             

2 154,00 € 

3 105,00 € 

4 und mehr   35,00 € 

 
 

(3) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit mit 
Mittagessen (täglich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 274,00 €             

2 229,00 € 

3 180,00 € 

4 und mehr 110,00 € 

   
(4) Bei Inanspruchnahme des Ganztageskindergartens (kann zur Betreuungszeit der Verlängerten Vor-

mittagsöffnungszeit hinzu gebucht werden) für Kinder über 3 Jahre (Mo.- Fr.  bis 16:30 Uhr inkl. Mittag-
essen) zusätzliche monatliche Gebühr je Kind zu den Gebühren nach Absatz 3: 
 

Anzahl Kin-
der in der 
Familie 

Gebühr 
für 5 
Tage 

Gebühr 
für 4 
Tage 

Gebühr 
für 3 
Tage 

1 105,50 €             84,00 € 63,00 €             

2   81,50 € 65,00 € 49,00 € 

3   55,50 € 44,50 € 33,50 € 

4 und mehr   18,50 € 15,00 € 11,00 € 

    

 
 

(5) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Kinderkrippe und Altersgemischten 
Gruppe für Kinder von 1-3 Jahren: 

 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr (täglich 
von 7:00 – 12:00 
Uhr, ohne Mittag-
essen) 

Gebühr (täglich 
von 7:00 – 12:00 
Uhr, inkl. Mittag-
essen 

1 392,50 € 445,50 € 

2 291,50 € 344,50 € 

3 196,50 € 249,50 € 

4 und mehr   77,50 € 130,50 € 

 
 

(6) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Kinderkrippe und Altersgemischten 
Gruppe für Kinder von 1-3 Jahren: 

 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr (täglich 
von 7:00 – 14:00 
Uhr, inkl. Mittag-
essen) 

1 571,00 € 

2 438,00 € 

3 312,50 € 

4 und mehr 155,50 € 
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(7) Bei Inanspruchnahme der Ganztageskinderkrippe für Kinder von 1-3 Jahren (Mo – Fr. 16:30 Uhr inkl. 
Mittagessen) betragen die Kindergartengebühr monatlich je Kind:  

 

Anzahl Kin-
der in der 
Familie 

Gebühr 
für 5 
Tage 

Gebühr für 
4 Tage 

Gebühr 
für 3 
Tage 

1 724,00 € 693,50 € 662,50 € 

2 551,50 € 529,00 € 506,00 € 

3 389,00 € 374,00 € 358,50 € 

4 und mehr 185,50 € 179,50 € 173,50 € 

 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Artikel 1 der Änderung der Kindergartenordnung tritt am 01.09.2024 in Kraft. 
Artikel 2 der Änderung der Kindergartenordnung tritt am 01.09.2025 in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt: 
Aichwald, den  
 
 
Andreas Jarolim 
Bürgermeister 


